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1992-13

1992-27
1992-28

1992-32
1992-33

1992-45

1992-38

1992-55
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1992-11
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Am Entenpfuhl

1992-50

1992-42

2004-5

Am Entenpfuhl 

1992-41

1992-54

1992-51
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R

D

GE1

PS1
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25.00

6.00

6.00
1.50

6.00
1.50

115.00

6.00

3.00

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Baumassenzahl BMZ mit Dezimalzahl

Grundflächenzahl GRZ mit Dezimalzahl

Zahl der Vollgeschosse, als Höchtsmaß

Höhe der baulichen Anlagen:

Maximale Gebäudehöhe in Meter 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise

Baugrenze

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Gehweg

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4,
11 und Abs. 6 BauGB)

Ein- und Ausfahrtbereich

a

GHmax.

BMZ 7,0

GE

GRZ 0,6

II

*

BMZ 6,0

SD, PD
7-10°

GRZ 0,6

o

II
GHmax.=11.50 mGE

BMZ 7,0

SD, PD
7-10°

GRZ 0,6

a

II
GHmax.=11.50 mGE

GE1 GE2

R

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Regenrückhaltebecken

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6
BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6
BauGB): Ausgleichsflächen

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB):
Privater Pflanzstreifen PG1

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7
BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets (z. B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5
BauNVO)

Maßangaben in Meter

16. Nachrichtliche Übernahmen

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz (§ 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB)

Umgrenzung von Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz
unterliegen (§ 9 Abs .6 BauGB): Archäologische Funde

*

D

AF

PS1

15.00

17. Planzeichen zur Darstellung des Bestandes

Hauptgebäude mit Hausnummer

Nebengebäude

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

18. Sonstige Darstellungen

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Überbaubare Grundstücksflächen

19. Erläuterung der Nutzungsschablone (beispielhaft)

Zuordnung der Nutzungsschablone
 

Art der baulichen Nutzung Zahl der Vollgesschosse, als Höchstmaß
Gewerbegebiete Maximale Gebäudehöhe in Meter

Grundflächenzahl GRZ Baumassenzahl BMZ

Abweichende Bauweise Dachform
Dachneigung

* Alle in der Legende angegebenen Zahlenwerte sind beispielhaft!

1992-6 *

3* 22a* 5*

BMZ 7,0

SD, PD
7-10°

GRZ 0,6

a

II
GHmax.=11.50 mGE

GE2

STÄDTEBAULICHE  RAHMENDATEN

Flächenbezeichnung:      m²        ha         %

Fläche des Geltungsbereichs   17.930   1,79     100,00

Bauflächen: Gewerbegebiete GE1 und GE2     9.410       0,94       52,48

Öffentliche Verkehrsflächen Gehweg        125       0,01         0,70

Ausgleichsflächen/Wasserwirtschaftsflächen AF     8.395       0,84       46,82
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PLANZEICHEN  nach  der  PlanzV

GESETZESGRUNDLAGEN

Als gesetzliche Grundlagen wurden verwendet:

· Baugesetzbuch (BauGB)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1726) geändert worden ist.

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel
2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

· Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz)
Vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

· Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG)
Vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar
2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist.

· Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792) geändert
worden ist.

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) m.W.v. 14.12.2022.

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanzV)
Vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

· Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist.

· Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022
(BGBl. I S. 1237) geändert worden ist.

· Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 922) geändert worden ist.

· Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
Vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19.
September 2006 (BGBl. I S. 2146) geändert worden ist.

· Denkmalschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (DSchG)
Vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.
September 2021 (GVBI. S. 543).

· Gemeindeordnung für das Land Rheinland-Pfalz (GemO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21).

· Landesbauordnung für das Land Rheinland-Pfalz (LBauO)
Vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.
September 2021 (GVBl. S. 543).

· Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft für das Land
Rheinland-Pfalz (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG)
Vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni
2020 (GVBl. S. 287).

· Landesstraßengesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LStrG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert und
neu eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543).

· Landeswassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LWG)
Vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. April
2022 (GVBl. S. 118).

· Landesnachbarrechtsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LNRG)
Vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl.
S. 209) geändert worden ist.

· Landesbodenschutzgesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LBodSchG)
Vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni 2020
(GVBl. S. 287).
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KARI  02/21 SCHLÖSSL  02/21 1 : 500 1.35/0.84 1047_BP-Si

c Änderungen und Anpassung KARI / SCHLÖSSL 28.05.2021

d Änderungen und Anpassung KARI / SCHLÖSSL 30.06.2021

e Änderungen und Anpassung KARI / HOFMANN 12.07.2021

f Ergänzung GE2 KRUPKA / HOFMANN 28.07.2021

g Änderungen und Anpassung RIES / HOFMANN 22.09.2021

h Erstellung Entwurf BRÄMER / HOFMANN 06.07.2022

i Erstellung Satzungsexemplar KAISER / HOFMANN 12.01.2023

LAGE  DES
BEBAUUNGSPLANES

" RAIFFEISENSTRASSE "

N
:\

ST
AD

TB
AU

\1
04

7\
4_

SA
TZ

U
N

GS
EX

EM
PL

AR
\D

W
G\

10
47

_B
PS

-U
TM

_2
30

11
2.

DW
G

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und
Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Innerhalb des Gewerbegebiets 1 und 2 sind die Nutzungen nach § 8 Abs. 2 BauNVO zulässig.

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO sind maximal eine Wohneinheit für „Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter“ gem. § 6 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO pro
Gebäude zulässig.

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen „Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke“ sowie „Vergnügungsstätten“ gem. § 8 Abs. 3 BauNVO
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl GRZ (gem. § 19 BauNVO)

Die Obergrenze der Grundflächenzahl wird für die Bereiche 1 und 2 auf jeweils 0,6 festgesetzt.

Eine Überschreitung der GRZ durch die im § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen ist bis zu einer GRZ
von insgesamt 0,8 zulässig.

1.2.2 Baumassenzahl (gem. § 21 BauNVO)

Die Baumassenzahl wird für den Planbereich Ge 1 auf 6,0 und im Bereich Ge 2 auf 7,0 als Höchstgrenze
festgesetzt.

1.2.3 Anzahl der Vollgeschosse

Die Anzahl der Vollgeschosse wird auf maximal zwei festgesetzt.

1.2.4 Höhe baulicher Anlagen (gem. §§ 16, 18 BauNVO)

Als Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude gilt die Hinterkante Gehweg in der Mitte des Gebäudes der
westlich angrenzenden Erschließungsstraße „Raiffeisenstraße“.

Für die maximale Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante baulicher Anlagen ohne technische
Aufbauten maßgebend.

Die max. Gebäudehöhe wird auf 11,50 m festgesetzt.

Haustechnische Anlagen/Technische Aufbauten, sofern sie max. 10 % der Dachfläche des Gebäudes
nicht überschreiten, sowie Solar- und Photovoltaikanlagen sind ausnahmsweise bis zu einer Höhe von
1,5 m über den festgesetzten Höhen baulicher Anlagen zulässig. Technische Aufbauten sind in Gruppen
zusammenzufassen.

1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Stellung der baulichen Anlagen (gem. § 9 Abs.
1 Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO)

1.3.1 GE1- Offene Bauweise

Als Bauweise wird die „offene Bauweise“ festgesetzt. Die nach Landesrecht erforderlichen
Abstandsflächen sind dabei einzuhalten.

1.3.2 GE2- Abweichende Bauweise (gem. § 22 Abs. 4 BauNVO)

Innerhalb des Bereichs GE2 gilt die abweichende Bauweise. Im Bereich 2 sind Gebäude mit einer
zweiseitigen Grenzbebauung zulässig.

1.3.3 Baugrenzen (gem. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Die Baugrenzen ergeben sich aus der Planzeichnung.

1.4 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses (gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 14, und 16 BauGB)

Regenrückhaltebecken

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Fläche für die Regenrückhaltung ist die Sammlung und
Ableitung von Oberflächenwasser aus dem Baugebiet vorgesehen.

1.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a
BauGB)

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft-
Ausgleichsfläche AF:

Der zeichnerisch abgegrenzte Teilfläche des Geltungsbereichs von ca. 8.395 m2 der Plannummer 1992/6
ist als Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan „Raiffeisenstraße“ heranzuziehen.

Die Fläche ist als artenreiches Magergrünland mit einem lichten Hain aus Bäumen und Habitatrequisiten
zu entwickeln. Die Versickerungsmulde ist in die Fläche zu integrieren.

Die Fläche ist mit einer Magerwiesenmischung (50 % Blumen / 50 % Gräser) aus dem Herkunftsgebiet
„09 - Oberreheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ entsprechend den Produzentenangaben einzusäen.
Zusätzlich ist die Magerwiese durch einen lichten Hain aus standörtlich angepassten, historischen
Streuobstgehölzen und Waldbäumen zu gleichen Teilen aus der Pflanzempfehlungsliste „Lichter Hain“
zu ergänzen. Es ist 1 Baum pro 150 m2 Fläche zu pflanzen. Es sollen Hochstämme mit einer
Kronenansatzhöhe von mind. 1,60 m in der Qualität H 10-12 mdb gepflanzt werden. Als
Habitatrequisiten sollen zusätzlich zwei Lesesteinriegel von jeweils 10 bis 15 m3 auf der Fläche in
vollsonniger Lage angelegt werden.

Die weiteren Ausführungen zur Umsetzung und Pflege sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Grundsätzlich ist bei der Pflanzen- und Saatgutwahl auf autochthones Material gem. § 40 BNatSchG zu
achten.

Wasserdurchlässige Beläge:

Nicht überdachte Zuwegungen, Fußwege sowie ebenerdige Kfz - Stellplätze sind mit Ausnahme der
Zufahrten und Rangierflächen - soweit andere gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen -
ausschließlich in wasserdurchlässigen Belägen wie z. B. Drain- oder Rasenpflaster, Schotterrasen oder
offenporigem Wabenfugenpflaster und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen. Zu-fahrten zu
Stellplätzen unterhalb der Geländeoberfläche (TG) sind von dieser Festsetzung ausgenommen.

Privater Pflanzstreifen PS1

Auf dem Pflanzstreifen PS1 ist entlang der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenze ein mindestens
6 m breiter, standortgerechter Pflanzstreifen in Form von Bäumen II. Ordnung und Sträuchern aus der
Pflanzempfehlungsliste anzulegen und zu unterhalten. Die Gehölze sind mit standortgerechter
Untersaat (gem. § 40 BNatSchG) für Fettwiesen (siehe Saatgutliste) einzusäen.

Je 10 lfm des Pflanzstreifens sind 1 Baum II. Ordnung sowie 16 Sträucher im Pflanzverband ca. 1,5 x 2,0
m2 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (siehe Pflanzliste).

1.6 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt und Ein- und Ausfahrtsbereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Bereiche sind keine Ein- und Ausfahrten auf die
Baugrundstücke zulässig. Lediglich in dem festgesetzten Zufahrtsbereich entlang der Raiffeisenstraße
sind Ein- und Ausfahrten zulässig.

1.7 Zuordnungsfestsetzung für Ausgleichsflächen und -maßnahmen im Sinne des § 1a Abs. 3
BauGB (gem. § 9 Abs. 1a BauGB)

Die mit dem Erwerb- und der Herstellung der Ausgleichsmaßnahme verbundenen Kosten werden an die
zukünftigen Grundstückseigentümer weitergegeben.

Die nachfolgenden Ausgleichsflächen (planintern, Teilfläche von ca. 8.395 m2) wird als Ausgleichsfläche
herangezogen und somit ökologisch aufgewertet. Hierdurch kann der zuvor ermittelte Defizit
entsprechend ausgeglichen werden.

Als Ausgleichsmaßnahmen werden den durch den Bebauungsplan „Im Schadacker“ vorbereiteten
Eingriffen folgende Flächen und Maßnahmen zugeordnet:

· Planinterne Ausgleichsfläche AF: Umwandlung einer Ackerfläche als artenreiches Magergrünland
mit einem lichten Hain aus Bäumen und Habitatrequisiten. Planintern, östlicher Teilbereich von ca.
5.520 qm. Teilfläche von Plannummer 1992/6.

Die auf der 5.520 m2 umfassenden internen Ausgleichsfläche durchzuführenden
Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Ausführungen Umweltbericht) werden vollständig den
Baugrundstücken des Gewerbegebiets zugeordnet.

Lage der Ausgleichsfläche (planintern)

2 Pflanzempfehlungslisten
Bäume 1 Ordnung:
Winterlinde Tilia cordata
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Traubeneiche Quercus petraea
Flatterulme Ulmus laevis
Feldulme Ulmus minor

Qualitäts- und Größenmerkmale: 3 x verpflanzt, StU 12-14 cm wurzelnackt

Bäume 2. Ordnung
Feldahorn Acer campestre
Burgenahorn Acer monspessulanum
Echte Mehlbeere Sorbus aria
Vogelkirsche Prunus avium
Speierling Sorbus domestica
Elsbeere Sorbus torminalis
Qualitäts- und Größenmerkmale: 3 x verpflanzt, StU 10-12 cm wurzelnackt

Sträucher:
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea
Strauchhasel Corylus avellana
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigates
Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare
Wolliger Schneeball Viburnum lantana
Qualitäts- und Größenmerkmale: 2 x verpflanzt, 3-5 Triebe, wurzelnackt

Nr. Verfahrensschritt Datum

1. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 04.06.2020

 
2. Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Offenlage im Amtsblatt

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am 10.06.2021
 
3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 18.06.2021
bis 23.07.2021

4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 18.06.2021
bis 23.07.2021

 
5. Entscheidung über die Abwägung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 08.08.2022
 
6. Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am 25.08.2022
 
7. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 02.09.2022

bis 04.10.2022
 
8. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 19.08.2022
bis 04.10.2022

 
9. Entscheidung über die Abwägung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 26.01.2023
 
10. Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan und die bauordnungsrechtlichen

und gestalterischen Festsetzungen durch den Gemeinderat
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m § 88 LBauO und § 24 GemO am 26.01.2023

11. Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Fabe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften
eingehalten worden sind.

                                           Göllheim, den 02.03.2023
- gez. Dieter Hartmüller -
Ortsbürgermeister

12. Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der bauordnungsrechtlichen und
gestalterischen Festsetzungen mit der ortsüblichen Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Göllheim
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 13.07.2023

                                             Göllheim, den 13.07.2023
- gez. Dieter Hartmüller -
Ortsbürgermeister

Lichter Hain:
Walnuss Juglans regia i.S.
Apfel Malus domestica i.S.
Süßkirsche Prunus avium i.S.
Sauerkirsche Prunus cerasus i.S.
Zwetschge Prunus domestica i.S.
Traubeneiche Quercus petraea
Echte Mehlbeere Sorbus aria
Speierling Sorbus domestica
Elsbeere Sorbus torminalis

Qualitäts- und Größenmerkmale: Kronenansatzhöhe von mind. 1,60 m in der Qualität H 10-12 mdb

Kletterpflanzen
Gemeine Waldrebe Clemantis vitalba (Schlinger, Kletterhilfe erforderlich)
Qualitäts- und Größenmerkmale: C 1,0 L

Saatgut
Autochthone Saatgutmischung für „Fettwiese“ (70% artenreiche Blumen, 30% Gräser)

3 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88
LBAUO)

3.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

3.1.1 Dachform

Zulässige Dachformen sind Sattel- und Pultdächer.

Die zulässige Dachneigung beträgt 7- 10°.

Für Garagen und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sind von den
festgesetzten Dachneigungen abweichende Gradzahlen zulässig.

Solaranlagen sowie Dachbegrünungen sind zulässig.

3.2 Gestaltung der unbebauten Flächen der Baugrundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Die unbebauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, sofern nicht für Stellplätze,
Zuwegung / Zufahrt, Rangier- oder Lagerflächen, Terrassen o. ä. zulässigerweise genutzt, begrünt
gärtnerisch anzulegen. Versiegelungen / Teilversiegelungen in Form von Kies-/ oder Schottergärten,
insbesondere sofern auf Folienunterlage, sind unzulässig.

HINWEISE
Ordnungswidrigkeiten (§ 88 LBauO)

Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der hiermit nach § 88 LBauO i.V.m.
§ 9 Abs. 4 BauGB erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Ordnungswidrigkeiten (§ 213 BauGB)

Verstöße gegen die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Pflanzvorschriften) werden gemäß § 213
BauGB als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Baugrund

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.

Die einschlägigen Regelwerke, wie z.B. DIN 1054, DIN 4020, DIN EN 1997-1 und-2, DIN 4124, sind zu
beachten.

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen

Archäologische Funde

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. Planung eine
archäologische FundsteIle verzeichnet. Es handelt sich dabei um eine durch Luftbildbefund bekannte
Grubenstruktur unbekannter Zeitstellung (Fdst. Göllheim 33).

Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im Boden vorhandenen, archäologischen Denkmale
bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie ist daher grundsätzlich an die Übernahme
folgender Auflagen gebunden:

1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI.,2008,
8.301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. 8. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage
kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu
lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

Diese Meldepflicht liegt beim Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 2, sowie
für die späteren Erdarbeiten beim Bauträger/ Bauherr.

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie
ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit den
ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend
durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl.
notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen
erforderlich.

Die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher
unbekannte FundsteIlen in Erscheinung treten können.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie
Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von
Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

Schutz des Mutterbodens

Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen
Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ und die DIN 18915 wird ausdrücklich
hingewiesen.

Altlasten

Nach § 5 Abs. 1 LBodSchG vom 25.07.2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland Pfalz (GVBI. V.
02.08.2005, S. 302) sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das
Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen
Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Süd) mitzuteilen.

DIN-Vorschriften

Die in den textlichen Festsetzungen, der Planbegründung und den Hinweisen angegebenen DIN-Vorschriften
sind zu beziehen über den Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin oder können bei der
Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Göllheim während den üblichen Dienststunden eingesehen werden.

Kampfmittelräumdienst

Das Vorhandensein von Weltkriegsmunition kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind unverzüglich dem Kampfmittelrumdienst Rheinland-Pfalz zu
melden. Der Kampfmittelräumdienst entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die
Fachunternehmen sind nicht berechtigt selbstständig Fundmunitionen zu entschärfen, zu sprengen und dann
auf öffentlichen Straßen zu transportieren.

Telekommunikationslinien

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen)
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen
Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.

Maßnahmen gegen Vogelschlag

Zur Reduzierung des Kollisionsrisikos von Vögeln sind west-, süd-, oder ostwärts gerichtete Fensterflächen,
die eine Glasfläche von 0,5 m2überschreiten, so zu gestalten, dass von Ihnen keine Vogelschlaggefahr
ausgeht. In diesen Fensterscheiben spiegeln sich Bäume und Gebüsche, welche die Tiere anzufliegen
versuchen.

Geeignete Maßnahmen sind die Verwendung von Vogelschutzglas (z.B. Ornilux) oder die Verwendung von
UV-Sperrfolien bzw. anderweitiger Grafikfolien.

Schutz von Versorgungseinrichtungen Strom / Koordination von Erschließungs- und Baumaßnahmen

Direkt angrenzend an das Plangebiet befinden sich im Bereich der Raiffeisenstraße unterirdische
20-kV-MittelspannungskabelleitungenDie tatsächliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen ergibt sich
allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser
Versorgungseinrichtungen im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem
Versorgungsträger abzuklären.

Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist für Planung und Bau zur
Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der
Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten.

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer
Versorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Rege/werke (z.B. ,,Merkblatt
Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) zu
beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegeben Abstandsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in
Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B.
Einbau von Trennwänden) zu treffen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, gemeindliche Regelungen zum Anschluss-
und Benutzungszwang sowie Denkmäler nach Landesrecht sollen in den Bebauungsplan nachrichtlich
übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von
Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig.

Denkmalschutz

In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich der o.g. Planung eine
archäologische FundsteIle verzeichnet. Es handelt sich dabei um eine durch Luftbildbefund bekannte
Grubenstruktur unbekannter Zeitstellung (Fdst. Göllheim 33).

Abb. Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie (ohne Maßstab), Stand: 07/2021)

VERFAHRENSVERMERKE

gez. Hartmüller (DS)

gez. Hartmüller (DS)
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